
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/7/13 9ObA100/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1994

Norm

ZPO §417a

ZPO §459

ZPO §461 Abs2

ZPO §521

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 461 Abs 2 ZPO über die Anmeldung der Berufung gilt im Rekursverfahren - mit der

ausdrücklichen Ausnahme des § 459 ZPO in Verbindung mit § 417a ZPO für das Besitzstörungsverfahren - nicht.
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